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 KM Recht

Das Umweltschadensgesetz 
regelt Schäden an der Umwelt 
als Allgemeingut, dazu gehö-
ren Böden, Gewässer sowie 
geschützte Tier- und Pflanzen-
arten und natürliche Lebens-
räume.

Die Liste der geschützten 
Arten und Lebensräume ist 
lang, hierzu gehören zum Bei-
spiel Feldhamster, verschie-
dene Reiher, diverse Frosch-, 
Kröten- und Echsenarten, eine 
Vielzahl von Blühpflanzen, 
Dünen- und Küstenbereiche, 
Moore, Wälder und vieles 
mehr. 

Neues Umweltschadensgesetz  
erweitert Haftung für Unternehmen
In diesem Herbst tritt das neue Umweltschadensgesetz in Deutschland 
in Kraft. Es sieht eine rückwirkende Haftung für Umweltschäden ab dem 
30.04.2007 vor. Auch Kranunternehmer und Schwerlastspediteure können 
betroffen sein.

Es geht beim Umweltscha-
densgesetz also nicht nur um 
den Schutz speziell ausgewie-
sener Naturschutzgebiete, 

son-dern auch um geschützte 
Tiere, Pflanzen und Land-
schaften, die in unmittelbarer 
Nachbarschaft beziehungswei-
se auf dem Betriebsgelände der 
Unternehmung vorkommen 
und geschädigt werden kön-
nen. Das Gesetz betrifft nicht 

nur Betreiber von Anlagen, 
sondern die breite Masse aller 
gewerblich Tätigen.

Neu ist, dass verursachende 

Betriebe für Sanierungskosten 
aufkommen müssen, die von 
der zuständigen Behörde auf-
erlegt werden und bisher vom 
Steuerzahler getragen wurden. 
Auch wenn keine Einzelperson 
einen Schaden erlitten hat, be-
steht eine Sanierungspflicht. 

Selbst dann, wenn geschützte 
Tier- oder Pflanzenarten auf 
einem Privatgrundstück ge-
schädigt werden und der Be-
sitzer sich daran nicht stört, 
kann die zuständige Behörde 
unaufgefordert aktiv werden 
und eine Wiederherstellung 
verlangen. 

Im Übrigen können auch 
Umweltschutzverbände auf 
die Schädigung der Umwelt 
aufmerksam machen und ei-
ne Untätigkeitsklage gegen 
die Behörde anstrengen, falls 
sie bisher nicht reagiert hat. 
Erschwerend kommt hinzu, 
dass für bestimmte berufliche 
Tätigkeiten und Anlagen ei-
ne verschuldensunabhängige 
Haftung (Gefährdungshaf-
tung) gilt.

Gegen die finanziellen Be-
lastungen, die sich aus dem 

Selbst dann, wenn geschützte Tier - 
oder Pflanzenarten auf einem Privat-
grundstück geschädigt werden und 
der Besitzer sich daran nicht stört, 
kann die zuständige Behörde unauf-
gefordert aktiv werden und eine Wie-
derherstellung verlangen.� Bild: 
Hermann Schulte

Verursachende Betriebe müssen für  
Sanierungskosten aufkommen.
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Umweltschadensgesetz er-
geben, kann sich der Unter-
nehmer zukünftig mit einer 
Umweltschadensversicherung 
absichern. Versicherungs-
schutz über die bisherige Um-
welthaftpflichtversicherung 
besteht nicht, darauf weist die 
Interassekuranz Sitt & Over-
lack GmbH hin. Im Gegensatz 
zur Umwelthaftpflichtversi-
cherung, die Personen- oder 
Sachschäden Dritter deckt, 
geht es bei der Umweltscha-
densversicherung um Sanie-
rungskosten für Schäden an 
der Umwelt (öffentlich recht-
liche Anspruchslage). Sie ge-
währt Deckung außerhalb des 
Betriebsgrundstücks

und kann auf Schäden an 
dem eigenen Grundstück und 
Grundwasserschäden erweitert 
werden.

Beispiele:

• Bei Bauarbeiten platzt ein 
Hydraulikschlauch einer Ar-
beitsmaschine. Es tritt eine 
größere Menge Öl aus, die in 
einen Fluss gelangt. Neben 
der Kontamination des Flusses 
werden in dem Fluss lebende 
geschützte Krebsarten getötet. 
Der Bauunternehmer wird zur 
Dekontamination des Flusses 
und Wiederansiedelung der 
Krebse von der Behörde ver-
pflichtet.

• Nach einer Brandstiftung 
in einem Düngemittellager 
fließt mit Dünger verseuchtes 
Löschwasser in einen nahe 
gelegenen See. Die giftige Ver-
bindung zerstört die Nistplätze 
einer Reiherkolonie. Der In-
haber des Düngemittellagers 
muss für die Entgiftung des 
Gewässers sowie die Wieder-
ansiedlung der Reiher aufkom-
men.

Die neue Umweltschadens-
versicherung deckt solche 
Schäden an Böden, Gewäs-
sern und der Biodiversität, 
also geschützten Arten und 
natürlichen Lebensräumen. 
Aktuell arbeitet die Versiche-
rungswirtschaft an Deckungs-
konzepten. Nach bisherigen 
Verlautbarungen beschränkt 
sich die angebotene Deckung 
bei den meisten Versicherern 

auf plötzliche und unfallartige 
Störungen. Das heißt, nicht 
versicherbar bleiben Umwelt-
schäden, die durch so genann-
te Normfallbetriebsschäden 
entstehen.

� KM

Das Umweltschadensgesetz regelt 
Schäden an der Umwelt als Allge-
meingut, dazu gehören Böden, Ge-
wässer sowie geschützte Tier- und 
Pflanzenarten und natürliche Le-
bensräume.  � Bild: Hermann Schulte




